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T a g e s o r d n u n g s p u n k t   7

der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Bierstadt am 19. April 2018

Umgang mit dem Ortsbeirat/ mit zu Ehrenden im Gratulationsverfahren (CDU)

Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden wird gebeten, 

die Einbindung des Ortsbeirates bei wichtigen Sachen im Stadtteil durch die städtischen 
Ämter im Hinblick auf das gemeinsame Ziel Bürgerbeteiligung/Förderung des 
Bürgerengagements festzulegen.

Zudem bittet der Ortsbeirat das Hauptamt ein Leitbild zu entwickeln, welches dem Interesse 
der Bürgerbeteiligung/der Bürgerinformation durch die Stadt und der Ortsbeiräte gerecht wird 
– eingebunden in einem übergeordneten Leitbild im Umgang der Stadt/städtischen 
Gremien/Ortsbeiräte.

Begründung:
Sehr unglücklich wurde der Ortsbeirat durch den Verwaltungsstellenleiter mit einer E-Mail 
von einer Änderung des Gratulationsverfahrens zum 1. April 2018 einfach nur in Kenntnis 
gesetzt.

Auch wenn der Startzeitpunkt dieses neuen Verfahrens ausgesetzt wurde, bedarf es einer 
Grundsatzentscheidung im Umgang.

Beschluss Nr. 0027 

1. Der Antrag der CDU-Fraktion wird bis zur kommenden Sitzung zurückgestellt.

2. Da bereits ein Gesprächstermin zum Thema Gratulationen mit dem Leiter des 
Hauptamtes – Herr Hepp – und Herrn Ortsvorsteher Belz vereinbart ist, fasst der 
Ortsbeirat folgenden Beschluss:

Der Ortsbeirat spricht sich dafür aus, das bisherige Verfahren bei Gratulationen in 
Bierstadt beizubehalten. Bei Gratulationen sollen in der Regel der Ortsvorsteher oder 
sein Vertreter zusammen mit einem Mitglied der Ortsverwaltung die Glückwünsche 
überbringen.

Vorlage Nr. 18-O-08-0011
Az.: 
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